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Übersicht

− Second Victim im Recht – eine Verortung

− Pflichten des Arbeitgebers

− Hinweis auf Fehlentwicklungen / Gefahren am Arbeitsplatz 

− Überlegungen zur Schadensabwicklung
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Second Victim im Recht 

− Staat hat durch das Recht die „Regeln des Zusammenlebens einer Gesellschaft“ festzulegen.
Staat regelt auch das Gesundheitswesen (Rechte der Pat., Befugnisse der Gesundheitsberufe …).

− Gesundheitspersonal hat Sorgfaltspflicht. 
=> Fachstandards sind einzuhalten, Kompetenzen zu beachten.

− Ein Sorgfaltsverstoß kann zum Schadenersatz führen (für Patient:innen, also „first victims“).

− Unter Umständen kann der Arbeitgeber (Gesundheitsbetrieb) einen Regress fordern.
=> sich also schadlos halten; dies bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadenszufügung des Personals möglich.

− Schutz des Personals durch Arbeitnehmer:innen-Schutzrecht (Fürsorgepflicht / ASchG). 
=> In den Rechtsvorschriften unterschiedliche Aspekte geregelt (Erste Hilfe, Brandschutz, Sicherheit, psychische Belastung am
Arbeitsplatz …).
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Pflichten der Arbeitgeber (AG)

− AG sind verpflichtet für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer:innen in Bezug auf
alle Aspekte, die die Arbeit betreffen zu sorgen.

− § 2 Abs. 7 ASchG: „Unter Gefahren im Sinne dieses Bundesgesetzes sind arbeitsbedingte
physische und psychische Belastungen zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen führen."

− AG haben sich dabei über den neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Arbeitsgestaltung entsprechend zu informieren und diese zu berücksichtigen. (§ 3 ASchG)

− AG haben die Ursachen von arbeitsbedingten psychischen Belastungen, die zu Fehlbe-
anspruchungen führen, zu ermitteln und zu beurteilen und Maßnahmen zur Verbesserung zu
treffen. Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anzuwenden.

www.gesundheitsrecht.at 4



Hinweis

Typische arbeitsbedingte psychische Belastungen, die zu Fehlbeanspruchungen führen sind insbesondere:

− häufige Arbeitsunterbrechungen,

− fehlende Qualifikation bzw. Erfahrung,

− mangelhafte soziale Unterstützung und Anerkennung durch Vorgesetzte bzw. Kolleg:innen,

− Angst vor dem Arbeitsplatzverlust,

− monotone Tätigkeiten,

− zu geringe Abwechslung,

− Lärm, Hitz, Kälte,

− widersprüchliche Ziele und Anforderungen.

Leitfaden zur Bewertung der Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen

=> Link
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https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Gesundheit_im_Betrieb/psychische_Belastungen/Arbeitsplatzevaluierung_psychischer_Belastungen.html


Wie kann das Gesundheitspersonal 
auf Missstände hinweisen?

Gefährdungsmeldung bei Problemen auf Organisationsebene

Die Gefährdungsmeldung kann auch z.B. als Überlastungsanzeige, Gefährdungsanzeige oder
Strukturmangelanzeige bezeichnet werden. Es handelt sich um eine schriftliche Information an
die Vorgesetzten über eine gefährliche Situation, die einen drohenden Schadenseintritt beschreibt.
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Link

https://www.derstandard.at/story/2000134481009/hunderte-gefaehrdungsmeldungen-zeigen-personalnot-der-pflege-in-spitaelern


Formular AK Stmk.
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Link Link

https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/gesundheitpflegebetreuung/20200203_Gefaehrdungsmeldung_barrf.pdf
https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/gesundheitsberufe/20170602_Gefaehrdungsmeldung_leitfaden_Brosch-barrf.pdf


Überlegungen zur Haftung

− Medizin / Pflege als Hochrisikobereich.

− Nicht jeder Fehler führt zu einem Schaden.

− Fehler gehören zum menschlichen Handeln dazu.

Umgang mit Fehlern? 

Fehlerkultur?

Qualitäts- und Risikomanagement?
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Link

https://www.derstandard.at/story/2000105534593/bub-starb-bei-operation-in-salzburg-zwei-aerzte-suspendiert
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6204998/Bub-starb-waehrend-Op_Niedrigere-Strafen-fuer-Salzburger-Aerzte-im


Überlegungen zur Haftung

− Behandlungsfehler können nicht nur auf Patient:innen-Seite, sondern auch beim Personal
schwerwiegende, im Extremfall sogar traumatische Folgen haben.

− Daher ist es von zentraler Bedeutung, schon kurz nach einem Schadensereignis eine effektive
Kommunikation aufzubauen und zeitnahe professionelle Hilfe in jeder denkbaren Form zu
suchen.

− Es ist psychologisch erwiesen, dass Menschen in Extremsituationen oft nicht (mehr) fähig sind,
strukturiert zu denken und entsprechend zu kommunizieren. Dies führt dazu, dass sich die
ohnehin schon schwierige Situation noch weiter verschlimmert.
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Schadenseintritt bei Patient:innen?

Kommt es zu einem Schadenseintritt bei Patient:innen, so ist diesen dabei zu helfen, dass der Schaden minimiert
werden kann (Sofortmaßnahmen durch Gesundheitspersonal).

To do:

− Schadensminderung vor Bürokratie.

− Mitgefühl / Betroffenheit gegenüber den Patient:innen. Reden ist besser als Schweigen!

− Keine Schuldeingeständnisse. Entschuldigung jedoch möglich.

− Gute und nachvollziehbare Dokumentation (objektiv)!

− Beweismittel sicherstellen.

− Informieren Sie Vorgesetzte.

− Professioneller Medienumgang, sofern diesbezügliche Anfragen! 

− Transparenz zu Behörden / Gerichten.

− Einrichtung, in der Sie tätig sind, sollte Jurist:innen-Unterstützung zur Verfügung stellen (Fürsorgepflicht des AG).

− Auf eigene Bewältigung des Ereignisses achten!

www.gesundheitsrecht.at 10



Positives Beispiel 

Juristischer Notfallkoffer im AKH Wien (von Leopold-Michael Marzi)

− Seit November 2007 in Verwendung

− Er enthält eine Checkliste, die konkret vorgibt, welche Schritte in einem Schadensfall unbedingt zu
setzen sind.

− Da Schadensereignisse in einem Krankenhaus glücklicherweise eine seltene Ausnahme darstellen,
fehlt dem Personal in kritischen Situationen meist die praktische Erfahrung, rechtlich korrekt zu
handeln.

− juristische Hilfe via Telefonzentrale (jederzeit und niederschwellig)

− Gesundheitspersonal ist juristisch begleitet, Schadensfall eskaliert i.d.R. nicht (Gericht, Medien)
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Retrospektive Schadensanalyse

− Seit 2000

− Mehr als 99 % aller zu einem unerwünschten Ereignis führenden Fehlleistungen mit
Schadensfolge sind entweder als entschuldbare Fehlleistung oder als leicht fahrlässige Handlung
einzustufen.

− Anders gesagt: weniger als ein Prozent der Fehlleistungen sind als grob fahrlässig zu bewerten,
Vorsatztaten kamen nie vor.

− Systematische Aufarbeitung von Schadensereignissen zeitigt langfristige Erfolge.
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Dr. iur. Michael Halmich LL.M.

halmich@gesundheitsrecht.at

www.gesundheitsrecht.at 

(mit regelm. Newsletter!)

Bücher: www.educa-verlag.at
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